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Unternehmen mit globalen Lieferketten 

stehen derzeit vor einer doppelten Her-

ausforderung: Die wachsenden geopoli-

tischen Krisen erfordern die Flexibilisie-

rung einst etablierter Produktions-, Lo-

gistik- und Vertriebswege. Zugleich er-

fordern die verschärften Anforderungen 

an den Klima- und Umweltschutz neue 

Technologien und Konzepte beim Trans-

port von Waren und Dienstleistungen. 

Alle Beteiligten stehen vor einer Herku-

lesaufgabe, deren Gelingen aber uner-

lässlich ist.
In unserer globalisierten Welt hatten 

wir uns daran gewöhnt, dass Waren 

pünktlich und planbar von A nach B ge-

langen. Die Corona-Pandemie, der russi-

sche Angriff skrieg gegen die Ukraine und 

die fortgesetzten Angriff e der Huthi-Re-

bellen im Roten Meer haben in den ver-

gangenen Jahren aber die Fragilität von 

Liefer- und Logistikketten vor Augen ge-

führt. Etablierte Handels- und Transport-

routen müssen innerhalb kurzer Zeit neu 

geplant und fl exibilisiert werden, was mit-

unter einen erheblichen Mehraufwand 

seitens der Logistikanbieter bedeutet und 

bei ihren Kunden Geduld einfordert.

Resilienz-Stresstest

Die Situation gleicht einem Resilienz-

Stresstest mit auch fi nanziellen Anforde-

rungen an alle Beteiligten. Als wären die 

wachsenden geopolitischen Krisen nicht 

Herausforderung genug, befi nden sich die 

globalen Lieferketten darüber hinaus in 

einer tiefgreifenden Transformation zu 

mehr Klima- und Umweltschutz und hö-

heren sozialen Standards – was angesichts 

des voranschreitenden Klimawandels 

dringend erforderlich ist.

Regulatorische Anforderungen wie das 

jüngst beschlossene EU-Lieferkettenge-

setz verpfl ichten Unternehmen, ihre ge-

samte Lieferkette – damit auch die Zulie-

ferer der Zulieferer – auf Verstöße gegen 

Menschen- und Arbeitsrechte und auf die 

Einhaltung des Umweltschutzes zu prüfen. 

Die Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD) legt immer mehr Firmen 

umfassende Berichtspfl ichten über ihre 

Nachhaltigkeitsaktivitäten im Rahmen 

des „Green Deals“ der EU auf.

Betrachtet man die Bereiche Logistik 

und Transport als wesentliches Glied der 

Lieferketten, so ist diese Transformation 

für Flughäfen, Hafenbetreiber, Reede-

reien, Bahnunternehmen und Speditio-

nen eine strategische, technologische 

und nicht zuletzt fi nanzielle Herausfor-

derung. Aber sie ist ohne Alternative: 

Unternehmen werden ihre Partner für 

den Transport und die Lagerung ihrer 

Güter und Waren verstärkt danach aus-

wählen, ob sie die regulatorischen Vor-

schriften nicht nur einhalten, sondern 

einen möglichst geringen CO2-Abdruck 

in der Supply Chain hinterlassen. Die 

Transport- und Logistikbranche ist somit 

aufgefordert, zugunsten der eigenen 

Wettbewerbsfähigkeit die Anstrengun-

gen in Sachen Klima- und Umweltschutz 

deutlich zu verstärken und sie zu einem 

integralen Bestandteil ihrer Geschäfts-

modelle zu machen.

Nahtlose Vernetzung

In strategischer Hinsicht bedeutet 

grüne Logistik, den Netzwerkgedanken 

konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. 

Die nahtlose Vernetzung aller Verkehrs-

träger und die Anbindung des Hinterlan-

des an die Seehäfen über Straße und 

Schiene führen zu einer höheren Trans-

porteffi  zienz. So fertigt zum Beispiel die 

Hamburger Hafen und Logistik AG 

(HHLA) täglich mehr als 200 Güterzüge 

mit mehr als 5.000 Waggons ab, die an 

rund 1.900 Destinationen in ganz Europa 

gehen. Da der Bahnverkehr durch den Ein-

satz von Ökostrom bereits heute umwelt-

freundlich betrieben werden kann, ist er 

mit Abstand der vorteilhafteste Verkehrs-

träger auf dem Land. Technologisch geht 

es um die Umrüstung von Verkehrsträ-

gern, Antrieben und Anlagen auf emissi-

onsvermeidende oder emissionsarme 

Technik. Auch hierbei gibt die Regulie-

rung nicht selten den Takt vor: So werden 

etwa Schiff seigner seit 1. Januar 2024 

stufenweise in den EU-Emissionshandel 

einbezogen und müssen für die CO2-Emis-

sionen ihrer Schiff e zahlen. Reedereien 

sind bereits mit Hochdruck dabei, ihre 

Schiff e auf umweltfreundlichere Energie-

träger wie Methanol, Flüssiggas oder Was-

serstoff  umzustellen. Auch bei Trucks und 

Flurförderfahrzeugen, wie sie auf den 

Terminals zum Einsatz kommen, werden 

Alternativen zum klassischen Dieselbe-

trieb wie Batteriebetrieb oder Wasserstoff  

längst eingesetzt oder getestet.

Hoher Investitionsbedarf

Dies alles erfordert erhebliche Investi-

tionen in Forschung und Entwicklung, in 

neue Anlagen und nicht zuletzt in eine 

leistungsfähige Digitalisierung. Denn ef-

fi ziente intermodale und damit nachhal-

tige Logistik braucht eine Vielzahl verläss-

licher Daten, um alle Prozessbeteiligten 

bestmöglich zu vernetzen und präzise, 

validierbare Werte für CO2-Emissionen zu 

ermitteln. Die Investitionen lassen sich 

jedoch auch in neue, nachhaltige Pro-

dukte kapitalisieren: So bieten die HHLA 

und ihre Bahntochter Metrans Kunden ein 

Leistungspaket aus zertifi ziertem klima-

freundlichem Umschlag und Transport 

ihrer Waren und Güter von den Terminal-

anlagen des Hamburger Hafens bis ins 

europäische Hinterland.
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Natürlich ist die internationale Liefer-

kette eines Produktes bei einer ganzheit-

lichen Betrachtung von den Lieferanten 

der Rohstoff e über die Produktion, den 

Transport, die Lagerung bis zum Vertrieb 

an den Endkunden ein sehr kleinteiliger 

Prozess mit vielen, oft sehr unterschied-

lichen Protagonisten. Die nachhaltige, 

„grüne“ Transformation kann somit nur 

Schritt für Schritt gelingen.

Auch wenn Europa das Epizentrum der 

Nachhaltigkeit mit ambitionierten Zielen, 

aber auch mit einem sehr hohen Maß an 

Regulatorik ist (und sich auch gerne selbst 

so sieht), so gilt es, Unterschiede zwischen 

Ländern, zwischen Kulturen und zwi-

schen Regionen zu akzeptieren. In man-

chen Ländern Asiens zum Beispiel spielen 

soziale Aspekte wie die Verbesserung der 

Arbeitssicherheit in der Logistik noch eine 

größere Rolle als umwelt- und klimaför-

dernde Projekte.

In anderen Ländern erhoff t man sich 

gerade durch eine stark vereinfachte Re-

gulatorik die Förderung klimafreundli-

cher Technologien. Überall aber wächst 

das Bewusstsein für eine nachhaltige Lo-

gistik, und diese Entwicklung gilt es durch 

intelligente internationale Zusammenar-

beit von Regierungen, Unternehmen und 

Wissenschaft zu verstärken.

Grüne Logistikkonzepte sind auf dem Vormarsch

Die Transformation des Transportsektors ist für nachhaltige Lieferketten unerlässlich
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Seit dem russischen Überfall auf die Uk-raine im Februar 2022 und den unverhoh-len artikulierten Ambitionen Russlands für eine weitere Expansion in Osteuropa, ist ein grundlegender Wechsel im Umgang mit sicherheitspolitischen Sachverhalten zu beobachten. Abgesehen davon, dass die Bedrohung von Staaten der Europäischen Union, den Staaten der NATO und weite-ren Verbündeten als real wahrgenommen 

wird, befinden sich die westlichen Demo-kratien auf dem Gebiet der Cybersicher-heit bereits heute zum Teil nahe an, wenn nicht sogar in einem faktischen Kriegs-zustand mit Russland.
Fragen der Verteidigungsfähigkeit und daraus abgeleitet der Kriegstüchtigkeit rücken deshalb ebenso wie die tatsächli-che Belastbarkeit der nuklearen Teilhabe in den diskursiven Mittelpunkt unserer Gesellschaft. Erstmals seit dem NATO-Doppelbeschluss 1979 werden geostrate-gische und militärische Risiken in der Analyse politischer Erkenntnisse und da-raus abgeleiteter Handlungsnotwendig-keiten öffentlich wieder dezidiert berück-sichtigt. Das bezieht sich nicht nur auf den von Russland geführten Krieg, sondern auch auf den sich zwischen China und Tai-wan zuspitzenden Konflikt, zunehmende militärische Auseinandersetzungen im Südchinesischen Meer oder den Krieg in Gaza. Diese Korrektur war und ist über-fällig, da sie die zunehmende Verhärtung einer Vielzahl völkerrechtlicher Konflikte ebenso wenig beachtet hat wie die poten-ziell damit verbundenen Auswirkungen auf unser Land. Sowohl das euphorische Postulat Francis Fukuyamas vom Ende der Geschichte als auch das Verständnis der Friedensdividende vergangener Jahre als perpetuum mobile waren objektiv falsch.Dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist eine Schutzfunktion ge-genüber den Bürgerinnen und Bürgern 

zugewiesen. Das gilt gleichermaßen für interne, durch den Staat und seine Insti-tutionen ausgelöste Gefahren, wie für ex-terne Bedrohungen. Integraler Bestand-teil dessen ist die Notfallgesetzgebung, die 1968 in das Grundgesetz eingefügt worden ist. Sie regelt unter anderem den Verteidigungsfall, jenen verfassungsrecht-lichen Zustand Deutschlands, der durch den Bundestag mit Zustimmung des Bun-desrates festzustellen ist, sofern das Bun-desgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht. Vergleichbare Regelungen gelten im Nordatlantikvertrag, wenn der Bei-standsfall ausgerufen wird. Dabei wird explizit auf das in der Satzung der Ver-einten Nationen verankerte Recht der in-dividuellen oder kollektiven Selbstvertei-digung Bezug genommen.
Sämtliche dieser Regelungen sind Aus-fluss des Rechtspositivismus, jener Lehre, die im Unterschied zum Naturrecht die These vertritt, dass Recht und Moral streng getrennt werden sollten. Recht sei, was der Gesetzgeber im jeweils vorge-schriebenen Verfahren als solches verab-schiedet hat. Eine Beurteilung des Rechts an moralischen Maßstäben verbiete sich in modernen Gesellschaften, weil es keine einheitlichen oder gar homogenen Moral-vorstellungen gebe. Verbindlichkeit be-ziehe das Recht dann aus der Legitimität seines Ursprungs, also regelmäßig aus den demokratischen Verfahren und aus der Garantie von Rechtssicherheit.Vor diesem Hintergrund wurde in den vergangenen Jahrzehnten vielfach die Auffassung vertreten, die Rüstungs- oder Verteidigungsindustrie sei nicht als nach-haltig zu klassifizieren. Das ist schon in-sofern fraglich, als Verteidigung im rechtsstaatlichen Verständnis der Bun-desrepublik nie als (angriffs)kriegerisches Mittel, sondern stets als Voraussetzung für Freiheit, Frieden und Demokratie ver-standen worden ist. Infolgedessen fokus-siert sie unter anderem den Schutz der Menschenrechte, und damit explizit das individuelle und kollektive Recht auf Selbstverteidigung, sodass die Rüstungs- beziehungsweise Verteidigungsindustrie durchaus sozial notwendig, zumindest aber sozial gerechtfertigt sein dürfte.Auch das Naturrecht, das universell gül-tige Ordnungsprinzip, dessen Grundan-nahme die Idee bezeichnet, dass aus der Natur des Menschen die Normen des menschlichen Zusammenlebens zu be-gründen sind und das im Gegensatz zum Rechtspositivismus die These vertritt, Moral und Recht seien nicht zu trennen, 

kommt in diesem Punkt zu demselben Er-gebnis: Verteidigung ist ein soziales Gut. Die Gewähr von Frieden, auch durch Ab-schreckung, ist ein soziales Ziel. Das bis-lang gängige Verständnis, dass soziale Ziele nicht beliebig definierbar sind, son-dern sich an dem Wortlaut der EU-Offen-legungsverordnung und den anderen Re-gelwerken wie den UN-Sustainable De-velopment Goals zu orientieren haben, übersieht, dass neben der Netto-Null-Emissionsbilanz die Kriterien ■ sozialer Zusammenhalt, ■ soziale Integration,
 ■ Förderung benachteiligter Bevölke-rungsgruppen,
 ■ Förderung von Meinungsfreiheit und anderen Menschenrechten sowie ■ Förderung fairer Arbeitsbeziehungenrechts- und systemlogisch sowohl die in-dividuelle als auch die kollektive Sicher-heit einer Gesellschaft und ihrer Institu-tionen voraussetzen.

In Anbetracht dessen ist es bemerkens-wert, dass sich eine Reihe von Finanz-marktteilnehmern der Finanzierung der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie mit dem Hinweis auf eine fehlende „ethi-sche Nachhaltigkeit“ verweigern. Das ist rechtlich einwandfrei und deshalb nicht zu beanstanden. Der Begründung mangelt es jedoch an Tragfähigkeit, denn schon die Bezugnahme auf eine „ethische Nachhal-tigkeit“ beweist, dass der Begriff der Nach-haltigkeit einer adjektivischen Erweite-rung bedarf, um einen vermeintlichen Argumentationsansatz zu konstruieren. Dabei erweist sich schon die Bezugnahme auf die Moralphilosophie, nichts anderes ist Ethik, kulturhistorisch und inhaltlich als Fehlgriff, denn auch sie erkennt das Primat der Logik an. Ethik versucht, kon-kurrierende Interessen und Konflikte zu 

einem gerechten Ausgleich zu bringen, indem Rechte und Pflichten der betroffe-nen Menschen bestimmt und auf ihre Vor-rangigkeit oder Nachrangigkeit hin be-fragt werden. Damit ist für sie eine Logik der Gleichheit leitend, die als ausgleichen-des Interaktionsverhältnis verstanden wird. Seinen bekanntesten Ausdruck fin-det diese Logik in der Goldenen Regel, die als Basissatz der Ethik, wenn nicht sogar als ihr Prinzip, gesehen wird: „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.“
Die Vertreter einer „ethischen Nachhal-tigkeit“ setzen sich mit Blick auf die von Rechtsstaatlichkeit, Solidarität und Zu-sammenhalt getragene freiheitlich-demo-kratische Grundordnung der Bundesrepu-blik Deutschland zudem dem Vorwurf der moralisch asymmetrischen Bewertung der Rüstungsfinanzierung aus und erlie-gen der Gefahr, in eine Rationalitätsfalle zu geraten. Auch Finanzmarktteilnehmer sind in der Gestaltung ihrer Geschäftstä-tigkeit auf Sicherheit im militärischen be-ziehungsweise polizei- und ordnungs-rechtlichen Sinn angewiesen. Anderen-falls wird zumindest die Tragfähigkeit ihrer Geschäftsmodelle bedroht.Schon im römischen Recht galt der Grundsatz des venire contra factum pro-prium, kurz, das Verbot widersprüchli-chen Verhaltens, auch wenn es als selb-ständig formuliertes universelles Prinzip erstmals um 1200 beim Glossator Azo als Verbot des Selbstwiderspruchs seinen Nie-derschlag gefunden hat. Es ist somit nicht nur ein allgemeiner Rechtssatz, sondern ein Teil der abendländischen Mensch-heitsgeschichte. Mithin gilt es, humanis-tische, und damit auch nachhaltigkeits-bezogene Prinzipien mit politischer Reali-tät zu vereinbaren. Dabei geht es nicht um 
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die Definition, was „Rüstung“ ist. Es geht auch nicht um die Einordnung unter-schiedlicher Waffenarten und der damit verbundenen Abgrenzung zwischen ge-ächtet, umstritten und kontrovers. Worum es zunächst geht, ist die Haltung, sich zu engagieren und kollektive vor individuelle Interessen zu stellen.

Berechtigte Fragen
Das bedeutet nicht, dass die gestellten Fragen keine Berechtigung hätten. Im Gegenteil. Sie werden jedoch durch das Völkerrecht, das Grundgesetz und die damit verbundene Rechtsordnung sowie zahlreiche einfachgesetzliche Regelungen beantwortet. Auslegungshilfen bieten so-wohl der Schutzauftrag des Staates als auch der Grundsatz der Verhältnismäßig-keit, da georisikopolitische und militär-technologische Entwicklungen von hoher Dynamik sind. Das zeigt der sogenannte Alaska-Gipfel einschließlich seiner poli-tisch-kommunikativen Einbettung vor und nach dem Treffen oder der schritt-weise Zerfall der Rüstungskontrollarchi-tektur wie beispielsweise die neue Nuklear dok trin Russlands „Grundlagen der staatlichen Politik der Russischen Fö-deration auf dem Gebiet der nuklearen Abschreckung“, die qua Präsidentenerlass am 19. November 2024 in Kraft gesetzt worden ist, ebenso wie die zahlreichen Innovationen und Inventionen in dem durch Russland ausgelösten Angriffskrieg. Insofern mag es ein argumentativ schmerzhafter Erkenntnisgewinn sein, denn er erfordert eine Adjustierung des eigenen Kompasses. Dabei darf es keine Denkverbote geben, denn der Anspruch auf Sicherheit ist letztlich absolut.

Ohne Sicherheit ist alles nichtsVerteidigung als Ausdruck der Nachhaltigkeit von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft

Thomas A. Lange

Vorstands-
vorsitzender der 
National-Bank AG

Fortsetzung auf Seite 3 
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